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1989 & SPRACHARBEIT

EU EBENE NATIONALE EBENE (TSCHECHIEN)

• Framework Convention for the Protection of 

National Minorities (Rahmenübereinkommen zum 

Schutz nationaler Minderheiten)

 

• Europäische Charta der Regional- und 

Minderheitensprachen 

 

• Grundgesetz, Absatz 25

• Gesetz über nationale Minderheiten Nr. 273/2001

 

• Bildungsprogramm für Grundschulen (Rámcový 

vzdělávací program)

 



1989 & SPRACHARBEIT

- Märchenbuch: Märchen und Sagen 
der Deutschen aus Böhmen, 
Mähren und Schlesien

- Hörbuch: Drei Märchen in Dialekt



AKTUELLE PROJEKTE DER 
LANDESVERSAMMLUNG

Johnny-Klein-Preis

• Journalismuspreis der deutschen 

Minderheit in der Tschechischen 

Republik



JUGENDPROJEKTE DER LANDESVERSAMMLUNG



DAS INTERNATIONALE SOMMERCAMP
• 53 Jugendliche aus 12 

Nationen

• Rotationsprinzip zwischen 

Polen, Tschechien und 

Rumänien

• Workshops zu Themen wie 

Theater, Musik, Medien, 

Kultur 

• Förderung er deutschen 

Sprache als 

identitätsstiftendes Merkmal 

• Vernetzung der Jugendlichen 







EUROPÄISCHE CHARTA DER 
REGIONAL- UND 

MINDERHEITENSPRACHEN

• Multilaterales Abkommen im Rahmen des 

Europarates

• Ziel: Geschichtlich gewachsenen Regional- 

oder Minderheitensprachen als gemeinsames 

europäisches Erbe schützen und kulturellen 

Reichtum Europas fördern 

 

Im Jahr 2023 beschloss Tschechien auf Antrag der 
Landesversammlung (gestellt 2019), die rechtliche Stellung 
und Förderung des Deutschen stark auszubauen. Zu diesem 
Zweck wurde entschieden, Teil III der Europäischen Charta der 
Regional- oder Minderheitensprachen auf Deutsch 
anzuwenden. Am 28. Februar 2024 ist diese Maßnahme in 
Kraft getreten. Ein Gesetz, das eigens die umfassende 
Förderung des Deutschen zum Gegenstand hat, ist nie zuvor 
von der früheren Tschechoslowakei (seit 1918) oder der 
Tschechischen Republik angenommen worden.



EUROPÄISCHE CHARTA DER 
REGIONAL- UND 

MINDERHEITENSPRACHEN

Tschechien hat sich nun verpflichtet, 35 
Förderbestimmungen aus Teil III der Charta zugunsten des 
Deutschen umzusetzen. Diese gelten in acht Bezirken: Eger, 
Karlsbad, Falkenau (alle in der Region Karlsbad), 
Reichenberg (Region Reichenberg), Aussig (Region Aussig), 
Krummau (Region Südböhmen), Troppau (Region 
Mähren-Schlesien) und Zwittau (Region Pardubitz).

 

 



EUROPÄISCHE CHARTA DER 
REGIONAL- UND 

MINDERHEITENSPRACHEN

Die Förderbereiche sind:

- Bildung und Schulwesen
- Kulturpflege
- Medien
- Soziales
- Justiz

 

 



EUROPÄISCHE CHARTA DER 
REGIONAL- UND 

MINDERHEITENSPRACHEN

Bildung und Schulwesen:

Der Staat hat sich auch verpflichtet, für die Aus- und Weiterbildung der hierfür erforderlichen Lehrer zu sorgen. An den Schulen soll 
zudem die deutsche Geschichte und Kultur in Tschechien vertieft unterrichtet werden. Ferner soll Unterricht des Deutschen als Fach 
oder Unterricht mehrerer Fächer in Deutsch in Landesteilen angeboten werden, wo Deutsch nicht herkömmlich verwendet wurde und 
wird (also außerhalb der acht Bezirke und anderer herkömmlich deutschsprachiger Gebiete). Ein unabhängiges Aufsichtsorgan soll 
eingesetzt werden, das die Wirksamkeit des deutschsprachigen Unterrichts ständig überwacht und gegebenenfalls Verbesserungen 
veranlasst.

 

 



EUROPÄISCHE CHARTA DER 
REGIONAL- UND 

MINDERHEITENSPRACHEN

Kulturpflege:

In der Kultur sollen deutschsprachige Veranstaltungen und Einrichtungen in unterschiedlichen Bereichen gefördert werden. Diese 
Verpflichtung gilt auch in Landesteilen, wo Deutsch nicht herkömmlich verwendet wurde und wird. Vertreter der Deutschen sollen in 
die deutschsprachige Kulturarbeit laufend einbezogen werden. Weiterhin ist die Schaffung einer Einrichtung vorgesehen, die 
deutschsprachige kulturelle Werke sammelt, aufführt und veröffentlicht. Ferner verpflichtet sich Tschechien, in seiner Kulturpolitik im 
Ausland die deutsche Sprache und Kultur zu berücksichtigen.

 

 



EUROPÄISCHE CHARTA DER 
REGIONAL- UND 

MINDERHEITENSPRACHEN

Medien:

In den Medien sollen öffentlich-rechtliche und private Fernseh- und Hörfunksendungen in Deutsch von ausreichender Dauer 
geschaffen werden. Ferner sollen andere audiovisuelle (z.B. neue/soziale) Medien in Deutsch gefördert werden. Die Behörden 
verpflichten sich außerdem, eine deutschsprachige Tageszeitung zu fördern. Auch soll der Empfang deutschsprachiger Fernseh- und 
Hörfunksendungen aus dem Ausland keinen (rechtlichen oder technischen) Einschränkungen unterliegen.

 

 



EUROPÄISCHE CHARTA DER 
REGIONAL- UND 

MINDERHEITENSPRACHEN

Soziales:

Der Staat verpflichtet sich außerdem, Praktiken entgegenzutreten, die den Gebrauch des Deutschen im Wirtschafts- und Sozialleben 
behindern. Zudem soll Tschechien Abkommen mit anderen Staaten, in denen Deutsch Mehrheits- oder Minderheitensprache ist, 
anwenden oder abschließen, um in deren Rahmen Deutsch zu fördern. Die Zusammenarbeit zwischen tschechischen Gemeinden 
und Regionen mit deutschsprachigen Gebietskörperschaften im Ausland soll ebenfalls gefördert werden.

 

 



EUROPÄISCHE CHARTA DER 
REGIONAL- UND 

MINDERHEITENSPRACHEN

Justiz:

Mehrere Verpflichtungen betreffen den Gebrauch des Deutschen vor Justizbehörden (Straf-, Zivilrechts- und Verwaltungsverfahren) 
sowie gegenüber Behörden des Staates, der Regionen und Städte/Gemeinden. Auch das Abfassen von Rechtsurkunden in Deutsch 
(z.B. private Verträge) sowie Gebrauch und Annahme deutscher Familiennamen werden gefördert.

 

 



VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT!

www.landesversammlung.cz
Landesversammlung der deutschen Vereine 
/ Shromáždění německých spolků cesti.nemci

Für weitere Informationen, kontaktieren Sie uns gerne! 


